
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/9/30 14Bkd3/91,
16Bkd13/98

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1991

Norm

DSt 1990 §19 Abs1 Z1

DSt 1990 §19 Abs3 Z1 lita

Rechtssatz

Bei Gerichtsanhängigkeit eines Strafverfahrens wegen Veruntreuung von Klientengeldern ist die einstweilige

Maßnahme der Überwachung der Kanzleiführung gerechtfertigt.
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